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Eppstein, den 11.04.2022 

Bauleitplanung zum Bebauungsplan V 104 der Stadt Eppstein 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum oben genannten 

Bebauungsplan. Diese Stellungnahme erfolgt im Auftrag des BUND Hessen e.V. 

(Landesverband). 

Hintergrund des Bebauungsplanes V104 ist die Errichtung einer Kindertagesstätte auf dem 

Gebiet der derzeitigen Sportanlage in Eppstein-Vockenhausen.  

Da die derzeitige Nutzung des Gebietes bereits jetzt nur wenige naturnahe Bereiche 

ermöglicht, erheben wir keine grundlegenden Bedenken gegen den Bebauungsplan. 

Ungeachtet dessen, möchten wir auf ein paar Punkte hinweisen, die uns wichtig erscheinen. 

1. Der aktuelle Plan sieht vor, die Bebauung im Bereich der geplanten Kindertagesstätte 

bis an den nördlichen Rand hin auszudehnen. Gerade dieser nördliche Rand weist 

aber aktuell einen erhaltenswerten Heckenbewuchs auf. Hecken erfüllen eine 

besondere Bedeutung, sowohl als bedeutender Lebensraum, als auch als Trennung 

zu den weiter nördlich befindlichen Auenwiesen. Daher fordern wir, diesen Bereich 

von der Bebauung auszunehmen und den Planungsbereich entsprechend geringfügig 

zu verkleinern. 

2. Der Bereich des Sportplatzes weist ein gegenüber den Auenwiesen des 

Schwarzbaches deutlich höheres Niveau auf. Gemäß den Aussagen alteingesessener 

Anwohner wurde dies durch Aufschüttung mittels Bau- und Abrissschuttes aus 

Vockenhausen erreicht. Es ist nach unserer Ansicht daher nicht auszuschließen, dass 

der Bereich Altlasten aufweist. Wir empfehlen daher eine entsprechende 

Überprüfung. 

3. Die im Plan vorgesehenen öffentlichen Grünanlagen sind so zu planen, dass sich eine 

artenreiche Vegetation einstellen kann. Dies ist durch Ansaat regionaler 

Wiesengesellschaften mit entsprechender ein- oder zweimaliger Schur vorzunehmen. 

Auch bei den zu pflanzenden Baumarten sollte auf eine regionale Herkunft geachtet 





Von: Jennifer Berz
An: Jennifer Berz
Betreff: WG: Bauleitplanung 65817 Eppstein-Vockenhausen Bebauungsplan 104 Hallgarten
Datum: Mittwoch, 16. März 2022 08:46:51

Von:  
Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:20
An: Petra Schoeneberger <info@planergruppe-rob.de>
Betreff: Bauleitplanung 65817 Eppstein-Vockenhausen Bebauungsplan 104 Hallgarten
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vom eingereichten Bebauungsplan sind wir nicht betroffen, da sich im Plangebiet keine Trassen
der Telekom befinden.
 
 
Falls eine zukünftige Anbindung der Kita über die Telekom gewünscht ist, bitte den unten
stehenden Link zum Bauherrnservice der Telekom nutzen.
 
https://www.telekom.de/hilfe/bauherren?samChecked=true
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik Niederlassung Südwest PTI 34 

1
Oeserstr. 111, 65934 Frankfurt am Main

www.telekom.de   
  
ERLEBEN, WAS VERBINDET. 
Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter:
www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik
 
 
 











Von: Koordination
An: Jennifer Berz
Betreff: Stellungnahme B-Plan V 104, "Hallgarten", Eppstein
Datum: Mittwoch, 30. März 2022 15:34:54

Sehr geehrte Frau Berz,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
auf Ihre Anfrage
 
Bauleitplanung der Stadt Eppstein
Bebauungsplan V 104 „Hallgarten“
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4
(1) BauGB
 
vom 02.03.2022 können wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber dem Bebauungsplan V 104,
„Hallgarten“ der Stadt Eppstein grundsätzlich keine Einwände bestehen.
 
Bitte beachten Sie, dass sich in der ausgewiesenen Fläche des Geltungsbereiches bereits
Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse befinden, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten
sind. Eine Überbauung vorhandener Leitungstrassen ist nicht zulässig.
Sämtliche Arbeiten im Bereich der Leitung und deren Schutzstreifen sind im Vorfeld mit der NRM
abzustimmen und anzumelden.
 
In dem ausgewiesenen Bereich sind vertriebsseitig derzeit keine Baumaßnahmen geplant. Sollte für
die beiden neuen Grundstücke ein Gas-Netzanschluss gewünscht werden, erhalten Sie über das
NRM-Netzportal weitere Informationen und die Möglichkeit der direkten Anmeldung. Bitte klicken Sie
hierzu auf den folgenden Link:
 
https://netzportal.nrm-netzdienste.de/appDirect/Kundenmarktplatz/index.html
 
 
Voraussetzung für die Planungen von Grünflächen bildet die aktuelle Version des DVGW-
Arbeitsblattes GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“.
 
Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass sowohl bei Veräußerung sowie bei Umwidmung von
Grundstücksflächen eine dingliche Sicherung aller Mainova-Trassen erforderlich wird.
 
Für alle Baumaßnahmen ist die NRM – Norm „Schutz unterirdischer Versorgungsleitungen,
Armaturen, Mess-, Signal- und Steuerkabel der Mainova“ einzuhalten. Bitte fordern Sie für Ihre
Planungen unsere Bestandsunterlagen online unter dem Link https://www.nrm-
netzdienste.de/de/netzanschluss/netzauskunft an.
 
Für zukünftige Anfragen bitten wir Sie, die Unterlagen nach Möglichkeit in elektronischer Form
(DWG/PDF) einzureichen. Die E-Mail-Adresse lautet koordination@nrm-netzdienste.de.
 
 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
 
Freundliche Grüße

 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH
Netzvertrieb
Projektkoordination (N2-WN3)
Solmsstraße 38
60486 Frankfurt

Besucheranschrift:



Gutleutstraße 280
60327 Frankfurt am Main
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Magistrat der Stadt Eppstein 

Hauptstraße 99 

65817 Eppstein 

 

Unser Zeichen:  RPDA - Dez. III 31.2-61 d 02.10/6-2022/1 

Dokument-Nr.:        2022/382081 

Ihr Zeichen:  Frau Berz 

Ihre Nachricht vom:  02. März 2022 

Ihre Ansprechpartnerin:  

Zimmernummer:   

Telefon/ Fax:  

E-Mail:  

Datum:  25. März 2022 

 
 

Bauleitplanung der Stadt Eppstein im Main-Taunus-Kreis 

Bebauungsplanvorentwurf V 104 „Hallgarten“, ST Vockenhausen 

Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB    
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 

der Raumordnung wie folgt Stellung: 

Ziel der vorliegenden Planung ist die Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes zur Schaf-

fung der planungsrechtlichen Grundlage zum Neubau einer Kindertagesstätte sowie die 

Neuanordnung von Flächen für sportliche Aktivitäten.  

Die vorgesehene Fläche ist ca. 1 ha groß und liegt innerhalb eines im Regionalplan Süd-

hessen/Regionalen Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 festgesetzten „Vorrang-

gebiet Siedlung“, was der Darstellung „Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportanla-

ge“ entspricht. Zudem wird die Fläche von einem „Vorbehaltsgebiet für den 

Grundwasserschutz“ und einem „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“ über-

lagert. Darüber hinaus wird ein kleiner Teilbereich im Südosten des Geltungsbereiches 

von einem „Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“ überlagert.  

Zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken. 

Da das „Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“ von Bebauung freige-

halten werden soll, werden die Belange des vorbeugenden Hochwasserschutzes im 

Rahmen der Planung berücksichtigt. 

Die Planung kann daher gemäß § 1 Abs. 4 BauGB als an die Ziele der Raumordnung 

angepasst gelten. 
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Eine Zuständigkeit der Oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 2 Abs. 1 Hessisches 

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) nicht gegeben. 

(siehe hierzu auch Ziffer 3.5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 

Energie, Verkehr und Wohnen über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (TöB) in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch 

(BauGB) vom 11. Dezember 2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373-). 

 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Wiesbaden - 

zu vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit:  

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III des festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes 

(WSG-ID: 436-006) für die Gewinnungsanlage „Vockenhausen“, Quelle I „Oberjosbach“ 

und Quelle II „Niederjosbach“ der Stadt Eppstein.  

Die Schutzgebietsverordnung vom 13. Dezember 2017 (StaAnz: 15/2008, S. 1027 ff) ist 

zu beachten. 

Bodenschutz 

Eine Überprüfung der hessischen Altflächendatei (Datenbank ALTIS) ergab keine Daten-

bankeinträge im Gebiet des Vorhabens. Allerdings könnte das Vorhaben die Altablage-

rung 436.002.050-000.006 mit dem Adresszusatz „An der Embsmühle 2“ tangieren. Die 

Verortung in der Altflächendatei ist sehr ungenau. 

Auf Grundstücken mit schädlichen Bodenveränderungen kann die geplante Nutzung oder 

Bebauung ggf. erheblich beeinträchtigt werden. Ihnen als Gemeinde wird daher empfoh-

len, alle zugänglichen Informationen über das Grundstück in dieser Hinsicht auszuwerten 

(z.B. Kenntnisse der früheren Nutzung, Luftbilder und Karten aus anderen Archiven, 

Hinweise aus der Bevölkerung, Erkenntnisse über einen unsachgemäßen Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen u.a.). Zusätzliche Kenntnisse zum Vorhandensein von wei-

teren Altflächen können auch bei der Unteren Bodenschutzbehörde des Main-Taunus-

Kreises vorliegen. Werden bei der Auswertung Anhaltspunkte für eine schädliche Boden-

veränderung bekannt, sind diese gemäß § 4 Abs. 1 Hessisches Altlasten und Boden-

schutzgesetz (HAltBodSchG) unverzüglich der zuständigen oberen Bodenschutzbehör-

de, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wiesbaden, Dezernat 

IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 Wiesbaden, mitzu-

teilen und mit dieser das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Ich bitte, folgenden Hinweis in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan aufzu-

nehmen: 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organolepti-

sche Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den 

Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begründen, sind diese unverzüglich der 

zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wies-
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baden, Dezernat IV/Wi 41.1 Grundwasser, Bodenschutz, Lessingstraße 16-18, 65189 

Wiesbaden, mitzuteilen. Maßnahmen, die die Feststellung des Sachverhalts oder die 

Sanierung behindern können, sind bis zur Freigabe durch die zuständige Behörde zu un-

terlassen. Soweit erforderlich ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. 

Schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz 

sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit her-

beizuführen. 

Vorsorgender Bodenschutz 

Das Plangebiet liegt am Rande des Innenbereichs und ist bereits durch die Nutzung als 

Sportplatz und eine möglicherweise vorhandene Altablagerung weitgehend anthropogen 

überprägt. Auswirkungen von Baumaßnahmen auf die Bodenstruktur/-gefüge spielen da-

her eine untergeordnete Rolle.  

Aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes ergeben sich daher keine Anmerkungen, 

Ergänzungen, Hinweise oder Nebenbestimmungen und keine grundsätzlichen Beden-

ken. 

Oberflächengewässer 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht des Dezernates 41.2 – Oberflächengewässer – beste-

hen keine Bedenken gegen das o.a. Vorhaben. 

Sofern eine Einleitung in den Schwarzbach erfolgen soll, ist die Gestaltung der Einleit-

stelle mit mir im Vorfeld abzustimmen. Ich gebe vorab den Hinweis, dass die Einleitestel-

le als dynamisches Auslaufbauwerk mit einer Einleitung über eine Ausleitungsstrecke 

herzustellen ist (siehe auch DWA M 176). 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

Aus Sicht der Abwasserentsorgung (Niederschlagswasser) bitte ich folgende Hinweise 

zur Beachtung bei der Weiterplanung und Vorlage von Unterlagen weiterzuleiten: 

Auf Basis der jetzigen Unterlagen kann noch keine ordnungsgemäße Entsorgung des 

Abwassers (Niederschlagswassers) beurteilt werden. Die Kindertagestätte und ggfs. an-

dere Gebäudeteile mit einem Gründach zu versehen wird empfohlen.  

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder di-

rekt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit dem Schmutzwasser in ein Ge-

wässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-

rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Dies ist eine 

Soll-Bestimmung, von der nur in begründeten Einzelfällen abgewichen werden kann. 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer ist erlaubnispflich-

tig, gleichfalls die Versickerung. Die Erlaubnisse sind bei der zuständigen Wasserbehör-

de zu beantragen. 
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Ich empfehle Ihnen, sich frühzeitig im Rahmen der Erarbeitung der nächsten Planungs-

stufe der Bauleitplanung über die Erfordernisse abzustimmen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass auch bei Nichtvorliegen 

der Randbedingungen für eine Versickerung/Ableitung in einem Trennsystem ein ge-

drosselter Rückhalt in den Mischwasserkanal erforderlich ist.  

Auf die technischen Regeln des DWA -insbesondere DWA-A 102-Teil 2 /BWK-A 3 (und 

DWA –A 117 - wird verwiesen. 

Abfallwirtschaft 

Zum v. g. Vorhaben bestehen aus abfallwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung von 

Bauabfällen“ der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 

01.09.2018) bei der Beprobung, Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung 

von Bodenaushub einzuhalten sind. 

Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wies-

baden, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft, Email: Abfallwirtschaft-Wi@rpda.hessen.de) zu 

dem Beprobungsumfang, der Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungsmaß-

nahmen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe im Bodenaus-

hub/Bauschutt erkennbar werden sollten. 

Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter: 

www.rp-darmstadt.hessen.de - Umwelt - Abfall - Bau- und Gewerbeabfall 

Immissionsschutz 

Der vorgelegte Bebauungsplanvorentwurf wurde aus Sicht des Immissionsschutzes, der 

Lufthygiene und des Kleinklimas geprüft. 

Die Prüfung ergab, dass aus Sicht des Immissionsschutzes, der Lufthygiene und des 

Kleinklimas keine Bedenken gegen den vorgelegten Vorentwurf bestehen. 

Hinsichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades des Umweltberichtes werden 

aus Sicht der Belange Immissionsschutz, Lufthygiene und Kleinklima keine weiteren For-

derungen gestellt. 

Bergaufsicht 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung:  

- Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 

- Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG 

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe:  

- vorliegende und genehmigte Betriebspläne 

Hinsichtlich des Altbergbaus:  

- bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse 

- in der Datenbank vorliegende Informationen 
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- Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau 

Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten 

Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-

gen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hin-

sichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 

im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht keine Sachverhalte entgegen. 

 

Den Kampfmittelräumdienst beteilige ich ausnahmsweise nur dann, wenn von ge-

meindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkrete Hinweise auf das mög-

liche Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von Ihnen zugeleiteten Bau-

leitplanverfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Deshalb habe ich den 

zentralen Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei, den Kampf-

mittelräumdienst direkt zu beteiligen. Ihre Anfragen können Sie per Email richten an das 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst: 

kmrd@rpda.hessen.de. 

 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung ste-

he ich selbstverständlich zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

gez.  

 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 

Es ist desha b auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

Hinweis: 

Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen 

  
Elektronische Post 
 
Planergruppe ROB GmbH 
Architekten + Stadtplaner 
Schulstraße 6 
65824 Schwalbach am Taunus 

Unser Zeichen:  I 18 KMRD- 6b 06/05- 

 E 1925-2022 
Ihr Zeichen:  Frau Jennifer Berz 

Ihre Nachricht vom:  02.03 2022 

Ihr Ansprechpartner:  

Zimmernummer:  

Telefon/ Fax:  

E-Mail:  

Kampfmittelräumdienst:           kmrd@rpda.hessen.de 

Datum:  31.03 2022 

Eppstein, "Hallgarten" 

Bauleitplanung; Bebauungsplan V 104 

Kampfmittelbelastung und -räumung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die in Ihrem Lageplan bezeichnete Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst aussage-
fähige Luftbilder vor. 
 
Eine Auswertung dieser Luftbilder hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem 
Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine 
mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine systematische Flächen-
absuche nicht erforderlich. 
 
Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch 
ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampf-
mittelräumdienst unverzüglich zu verständigen. 
 
Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flächenänderungen ergeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Aufstellung des o.g. Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die 
Errichtung einer Kindertagesstätte sowie die planungsrechtliche Sicherung der zu verlegen-
den Sportfläche geschaffen werden. 
 
Zu der vorgelegten Planung bestehen hinsichtlich der vom Regionalverband FrankfurtRhein-
Main zu vertretenden Belange keine grundsätzlichen Bedenken. 
Im Regionalplan Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 2010) ist 
der Bereich als „Grünfläche, Sportanlage …“ überlagert mit „Vorbehaltsgebiet für besondere 
Klimafunktionen“ und „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ dargestellt. Im Südosten 
des Geltungsbereichs wird ein Teilbereich von einem „Vorbehaltsgebiet für vorbeugenden 
Hochwasserschutz“ überlagert. Abweichend von dieser Darstellung setzt der Bebauungspla-
nentwurf für den westlichen Teil der Planfläche „Fläche für den Gemeinbedarf – Kindertages-
stätte (ca. 0,5 ha) fest. Diese Fläche grenzt an bestehende Wohnbebauung und an die süd-
lich gelegene Feuerwehr Vockenhausen. Die Fläche des Feuerwehrstandortes ist im 
RPS/RegFNP 2010 (Planstand 31.12.2021) bereits als „Gemeinbedarfsfläche“ angepasst 
worden. Aufgrund der angrenzenden Nutzungen widerspricht diese Festsetzung des Bebau-
ungsplanentwurfs nicht den Grundzügen der Planung. 
Die im Bebauungsplanentwurf vorgesehene Festsetzung „Sport- und Spielanlagen – Sport-
analgen“ kann aus der o.g. Darstellung entwickelt angesehen werden. 
Somit betrifft der Bebauungsplan-Entwurf mit seinen Festsetzungen nicht die Grundzüge der 
Planung und kann als an die Entwicklungsziele angepasst angesehen werden. Eine Ände-
rung des RPS/RegFNP 2010 ist daher nicht erforderlich. Eine Anpassung der Planfläche 
„Fläche für den Gemeinbedarf – Kindertagesstätte kann zu einem späteren Zeitpunkt im 
Rahmen der Neuaufstellung des RPS/RegFNP erfolgen. 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Postfach 11 19 41, 60054 Frankfurt am Main 
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Es wird jedoch auf folgendes hingewiesen: 
Das Plangebiet liegt zum Teil in einem vom RP Darmstadt als "Vorbehaltsgebiet für vorbeu-
genden Hochwasserschutz" ausgewiesenen Bereich. Wir weisen daher vorsorglich darauf 
hin, dass Überflutungen bei extremen Hochwasserereignissen nicht auszuschließen sind und 
dem Hochwasserschutz durch entsprechende Bauvorsorge Rechnung getragen werden soll-
te. 
 
Die Planfläche liegt im Bereich einer Altablagerung (ALTIS-Nr. 436.002.050-000.006 siehe 
SUP-Datenblatt). Diese sollte hinsichtlich möglicher Nutzungskonflikte überprüft werden bzw. 
ggf. vorliegende Untersuchungsergebnisse sollten ergänzt werden.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers (Kluftleiter, Karstleiter, Grundwasserflurabstand ≤ 2m). Beeinträchtigungen 
des Grundwassers durch Schadstoffeinträge sind nicht auszuschließen. Die Planung sowie 
ggfs. zu ergreifende Schutzmaßnahmen sollten daher mit den zuständigen Fachbehörden 
abgestimmt werden. 
 
Um negativen klimatischen Effekten vorzubeugen, sollten durch entsprechende Gebäudestel-
lungen, möglichst geringe Flächenversiegelungen, Begrünungsmaßnahmen und Freiflächen-
gestaltung eine ausreichende Durchlüftung des Gebietes sowie der Kaltluftabfluss in angren-
zende Siedlungsgebiete sichergestellt werden 
 
Im Rahmen unserer Dienstleistungen für Verbandsmitglieder stellen wir Ihnen die Daten aus 
unserer Strategischen Umweltprüfung (SUP) zu o.g. Vorhaben zur Verfügung. Bei dem zur 
Prüfung von uns entwickelten automatisierten Verfahren werden die Auswirkungen von Pla-
nungsvorhaben auf bestimmte Schutzgüter und ausgewählte Umweltthemen überprüft. Die 
Ergebnisse sind auf kommunaler Ebene möglicherweise weiter zu differenzieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 

Im Auftrag 

 
Gebietsreferentin 
Abteilung Planung 



Befliegung Hessen (HLNUG 2019)

Umweltprüfung

Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Aufstellung des Bebauungsplans V 104
"Hallgarten" im Ortsteil Vockenhausen, Sonstige Gemeinschaftseinrichtung (z.B.
Bürgerhaus, größere zentrale Kindereinrichtung), geplant'

Erstellt am 18.03.2022, Programmversion 38 2.0.6

Kommune/Ortsteil: Eppstein/Vockenhausen
Realnutzung (Stand 2019): 9050 Gehölz, 5300 Sportanlage
Vorgesehene Nutzung: Sonstige Gemeinschaftseinrichtung (z.B. Bürgerhaus, größere zentrale
Kindereinrichtung), geplant
Flur: 1
Größe der Planfläche: 0,5 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Stand 2011): Gemischte Baufläche, Bestand, Sportanlage, Freibad, Festplatz,
Grillplatz, Jugendzeltplatz, größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hundedressur, Tiergehege
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Straße oder Verkehrsfläche, Sportanlage (ohne Hallenbauten),
Siedlungsflächen gemäß geltendem FNP Stand Juli 2000

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restriktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen (inkl. Quellen und Datenstand) zurückzu-
führen sein.

Das Prüfverfahren und die verwendeten Datengrundlagen werden in Kapitel 3.1.1 des Umweltberichtes zum
Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (https://bit.ly/3htq96e), ebenso aktuell verwendete
Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.

Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 6,4
Wirkzone 0,4 2,3

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich

[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restriktionen gemittelt über die Fläche)

[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte gemittelt über die Fläche)

[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restriktionen gemittelt über die Fläche)
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1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone

Laermschutzbereich ......0 m Vogelschutzgebiete 1000 m

Siedlungsbeschraenkung LEP ......0 m FFHGebiete 1000 m

Fluglaerm ......0 m Naturschutzgebiete ..300 m

Strassenverkehrslaerm ......0 m Landschaftsschutzgebiete ..300 m

Schienenverkehrslaerm ......0 m Naturdenkmale ..300 m

Industrielaerm ......0 m G Landschaftsbestandteile ..300 m

Seveso Stoerfallbereich ......0 m Kompensationsflaechen ..300 m

Emittierende Grossbetriebe ..100 m Biotope ..300 m

Gasfernleitungen ..100 m Biotopverbundsystem ..300 m

Freileitungsabstand LEP ......0 m Vogelzugrastplaetze ..300 m

Elektromagnetische Felder ......0 m Artenvorkommen ..300 m

Windvorranggebiete 1000 m .

Windenergieanlagen Bestand 1000 m .

Wohnumfeld Wohnen Bestand ..100 m .

Wohnumfeld Gewerbe Bestand ..100 m .

Boden und Fläche Wasser

Altlasten ..100 m Gewaesserzustand ..100 m

Bergschadensgebiete ..100 m Quellen ..100 m

Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m FliessStillgewaesser ..100 m

Neuversiegelung ......0 m Ueberschwemmungsgebiete ......0 m

Extremstandorte ..100 m Pot Ueberschwemmflaechen ......0 m

Archivboeden ..100 m Trinkwasserschutzgebiete ......0 m

Bodenertrag Schutzfunktion ..100 m Heilquellenschutzgebiete ......0 m

Palaeantologische Denkmale ..100 m Pot Grundwasserneubildung ......0 m

Geologische Besonderheiten ..100 m GrundwasserVerschmutzEmpf ......0 m

Rohstoffe ......0 m .

Landschaft und Erholung Luft und Klima

Forstschutzgebiete ..300 m Kaltlufthaushalt ......0 m

Waldfunktionen ..300 m Bioklima ......0 m

Wald ..300 m Luftbelastung ......0 m

Naturpark ......0 m .

Bedeutsame Landschaften ......0 m .

Unzerschnittene Raeume ......0 m .

Freizeiteinrichtungen ..300 m .

Kultur- und Sachgüter

Bodendenkmale Limes ..300 m .

Bodendenkmale ..100 m .

Baudenkmale Fernwirkung ..300 m .

Baudenkmale ..100 m .

Kulth Landschaftselemente ..100 m .
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2. Bestandsaufnahme

Restriktionen:
(erheblich betroffene Umweltkriterien mit starken rechtlichen Bindungen)

FFH-Gebiete
Wirkzone (1000): Betroffener Flächenanteil 9%
Rossert-Hainkopf-Dachsbau, Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbachtal

Naturschutzgebiete
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 2%
Dattenbachtal zwischen Kröftel und Vockenhausen

Rechtsverbindliche Kompensationsflächen
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 2%
Fließgewässer Neuanlage (abgeschlossen), Ufergehölz Neuanlage (abgeschlossen), Artenschutzmaßnahme (abgeschlossen),
Pflanzung Laubbäume (in Durchführung)

Biotope, potenziell geschützt nach BNatSchG u. HAGBNatSchG
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 12%
Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Gehölze feuchter bis nasser Standorte gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 30 (2)
BNatSchG (Bach, Graben Uferstrukturen gem. LP), Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Stillgewässer gem. LP), Pot. geschützt
gem. § 13 (1) HAGBNatSchG (Streuobstwiese mit Fettwiese, Fettweide gem. LP im Außenbereich), Pot. geschützt gem. § 30 (2)
BNatSchG (Temporäre Gewässer und Tümpel gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Teiche gem. HBK06), Pot.
geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 13 (1)
HAGBNatSchG (Streuobst gem. HBKSO10 im Außenbereich), Pot. geschützt gem. § 13 (1) HAGBNatSchG (Streuobst gem. HBK06
im Außenbereich), Pot. geschützt gem. § 13 (1) HAGBNatSchG (Baumreihen und Alleen gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 30 (2)
BNatSchG (Großröhricht, Großseggenried gem. LP)

Hinweise auf geschützte Arten nach BNatSchG
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 1%
Haselmaus (FFH IV), Grauspecht (VRL I)Mittelspecht (VRL I)

Gewässer mit hoher Strukturgüte bzw. hoher biologischer Güte
Wirkzone (100): Betroffener Flächenanteil 4%
Klasse 3: mäßig verändert (Qualitätsziel freie Landschaft), gut (Qualitätsziel nach EU-WRRL)

Bannwald, Schutzwald, Erholungswald, Naturwaldreservat
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 11%
Eppstein

Konflikte:
(erheblich betroffene Umweltkriterien ohne starke rechtliche Bindungen)

Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit (Bestand)
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 18%
Wohnbebauung

Umfeld: Gewerbe, Versorgung, Gefahrgut-, Regional-, Fernverkehr (Bestand)
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 15%
Landw. Hof, Feuerwehr, Landesstraße

Sonstige Landschaftsschutzgebiete
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 8%
Dattenbachtal zwischen Kröftel und Vockenhausen

Sonstige Biotope
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 55% (0,3 ha)
Wertvoll (Fettwiese, Fettweide gem. LP)
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 26%
Besonders wertvoll (Gehölze trockener bis frischer Standorte gem. HBK06), Besonders wertvoll (Baumreihen gem. HBKSO10),
Besonders wertvoll (Ruderalflur gem. LP), Wertvoll (Kleingarten, Grabeland gem. LP), Besonders wertvoll (Gebüsch, Feldgehölz,
Baumgruppe gem. LP), Wertvoll (Fettwiese, Fettweide gem. LP)

Biotopverbundsystem
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 24%
Fläche des Biotopverbundsystems
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Hinweise auf naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen (Orte)
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil < 1%
Zungen-Hahnenfuß (RL: gefährdet)

Altflächen
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 74% (0,4 ha)
Altablagerung - nicht bewertet (Quelle: PVUVF; ehem. Müllplatz mit unbek. Einlagerungen - An der Embsmühle 2), ALTIS-Nr.
436.002.050-000.006
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 28%
UVF; illegale Ablagerungsstelle - Hallgarten), ALTIS-Nr. 436.002.050-000.012, Altablagerung - nicht bewertet (Quelle: PVUVF;
ehem. Müllplatz mit unbek. Einlagerungen - An der Embsmühle 2), ALTIS-Nr. 436.002.050-000.006

Potenzielle Hangrutschungsgefährdung
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 23%
mittel bis hoch (Metamorpher Schiefer, vernässt, Hangneigung 5° - <15°), mittel bis hoch (Metamorpher Schiefer, Hangneigung 15° -
<35°)

Gering versiegelte Bodenfläche (Versiegelungsgrad < 25 %)
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 1% ( < 0,1 ha)
Versiegelungsgrad < 10 %

Böden mit extremen Standorteigenschaften
Planfläche: Betroffener Flächenanteil < 1% ( < 0,1 ha)
stark grundnasse Böden mit pot. Auendynamik (Auengley aus Auenton über tiefem Flusslehmkies mit Schiefer sowie Grauwacke
(Paläozoikum))
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 21%
stark grundnasse Böden (Gley aus Fluvialschluff mit Schiefer sowie Grauwacke (Paläozoikum)), stark grundnasse Böden mit pot.
Auendynamik (Auengley aus Auenton über tiefem Flusslehmkies mit Schiefer sowie Grauwacke (Paläozoikum))

Fließ- und Stillgewässer
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 4%
Schwarzbach

Potenzielle Überschwemmungsflächen
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 98% (0,5 ha)
Holozäner Auenbereich (Geol. Karte), Auenböden mit rezenter Auendynamik (Bodenkarte)

Trinkwasserschutzgebiete (Zonen III, IIIA, IIIB)
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,5 ha)
Schutzzone III (WSG Br. I-III Vockenhausen, u.a., Eppstein)

Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,5 ha)
sehr hoch (Flurabstand <= 2 m, Geringleiter), sehr hoch (Flurabstand <= 2 m, Porenleiter unter Auen- oder Hochflutlehm)

Relevante Kaltlufteinzugsgebiete gem. Entwurf Klimaanalyse Hessen
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,5 ha)
hohe Empfindlichkeit (geringe Volumenstromdichte > 30 - 60 m³ je m*s), sehr hohe Empfindlichkeit (sehr geringe
Volumenstromdichte > 0 - 30 m³ je m*s)

Wald mit besonderen Funktionen
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 12%
Wald mit Bodenschutzfunktion

Wald (Bestand)
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 43%
Laubwald, Mischwald

Naturpark
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,5 ha)
Taunus
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Bedeutsame Landschaften (Fachgutachten RV)
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 16% (0,1 ha)
Waldlandschaft zwischen Königstein und Eppstein

Bodendenkmäler
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 3%
Technische Denkmäler

Baudenkmäler
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 1%
Embsmühle

3. Voraussichtliche Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf das Vorhaben
Bestehende Vorbelastungendurch Altflächen, Umfeld: Gewerbe, Versorgung, Gefahrgut-, Regional-, Fernverkehr
(Bestand), Potenzielle Hangrutschungsgefährdung
(Wirkfaktoren: Bodenverunreinigungen)

3.2 Auswirkungen durch das Vorhaben (Planfläche)
Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen mit Barrierewirkung
für Potenzielle Überschwemmungsflächen
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Überschwemmungsrisiko,
Vegetationsänderung, Rodung, Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

Flächen- und Funktionsverluste
für Gering versiegelte Bodenfläche (Versiegelungsgrad < 25 %), Naturpark, Böden mit extremen
Standorteigenschaften, Bedeutsame Landschaften (Fachgutachten RV), Biotope, potenziell geschützt nach
BNatSchG u. HAGBNatSchG, Sonstige Biotope
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung)

Flächen- und Funktionsverluste mit Zerschneidungs- und Barrierewirkung
für Relevante Kaltlufteinzugsgebiete gem. Entwurf Klimaanalyse Hessen
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Vegetationsänderung, Rodung)

Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen
für Trinkwasserschutzgebiete (Zonen III, IIIA, IIIB), Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des
Grundwassers
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung,
Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

3.3 Auswirkungen durch das Vorhaben (Wirkzone)
Funktionsbeeinträchtigung
für Gewässer mit hoher Strukturgüte bzw. hoher biologischer Güte, Fließ- und StillgewässerBebauung bzw.
Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Überschwemmungsrisiko, Gewässerausbau und -verlegung,
Vegetationsänderung, Rodung, Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen, Hinweise
auf geschützte Arten nach BNatSchG, Hinweise auf naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen (Orte), Wald
(Bestand), Bannwald, Schutzwald, Erholungswald, Naturwaldreservat, Bodendenkmäler, Wald mit besonderen
Funktionen, Sonstige Landschaftsschutzgebiete, Baudenkmäler, Naturschutzgebiete, Umfeld: Wohnen, Bildung,
Erholung, Gesundheit (Bestand), Böden mit extremen Standorteigenschaften, Biotope, potenziell geschützt nach
BNatSchG u. HAGBNatSchG, Sonstige Biotope, Rechtsverbindliche Kompensationsflächen, FFH-GebieteHinweise
auf geschützte Arten nach BNatSchG, Hinweise auf naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen (Orte),
Biotopverbundsystem



Befliegung Hessen (HLNUG 2019)

Umweltprüfung

Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Aufstellung des Bebauungsplans V 104
"Hallgarten" im Ortsteil Vockenhausen, Sporthalle, geplant'

Erstellt am 18.03.2022, Programmversion 38 2.0.6

Kommune/Ortsteil: Eppstein/Vockenhausen
Realnutzung (Stand 2019): 5300 Sportanlage
Vorgesehene Nutzung: Sporthalle, geplant
Flur: 1
Größe der Planfläche: 0,4 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Stand 2011): Sportanlage, Freibad, Festplatz, Grillplatz, Jugendzeltplatz,
größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hundedressur, Tiergehege, Fläche für den Gemeinbedarf, geplant
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Sportanlage (ohne Hallenbauten)

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restriktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen (inkl. Quellen und Datenstand) zurückzu-
führen sein.

Das Prüfverfahren und die verwendeten Datengrundlagen werden in Kapitel 3.1.1 des Umweltberichtes zum
Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (https://bit.ly/3htq96e), ebenso aktuell verwendete
Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.

Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 5,6
Wirkzone 0,5 2,3

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich

[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restriktionen gemittelt über die Fläche)

[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte gemittelt über die Fläche)

[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restriktionen gemittelt über die Fläche)
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1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone

Laermschutzbereich ......0 m Vogelschutzgebiete 1000 m

Siedlungsbeschraenkung LEP ......0 m FFHGebiete 1000 m

Fluglaerm ......0 m Naturschutzgebiete ..300 m

Strassenverkehrslaerm ......0 m Landschaftsschutzgebiete ..300 m

Schienenverkehrslaerm ......0 m Naturdenkmale ..300 m

Industrielaerm ......0 m G Landschaftsbestandteile ..300 m

Seveso Stoerfallbereich ......0 m Kompensationsflaechen ..300 m

Emittierende Grossbetriebe ..100 m Biotope ..300 m

Gasfernleitungen ..100 m Biotopverbundsystem ..300 m

Freileitungsabstand LEP ......0 m Vogelzugrastplaetze ..300 m

Elektromagnetische Felder ......0 m Artenvorkommen ..300 m

Windvorranggebiete 1000 m .

Windenergieanlagen Bestand 1000 m .

Wohnumfeld Wohnen Bestand ..100 m .

Wohnumfeld Gewerbe Bestand ..100 m .

Boden und Fläche Wasser

Altlasten ..100 m Gewaesserzustand ..100 m

Bergschadensgebiete ..100 m Quellen ..100 m

Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m FliessStillgewaesser ..100 m

Neuversiegelung ......0 m Ueberschwemmungsgebiete ......0 m

Extremstandorte ..100 m Pot Ueberschwemmflaechen ......0 m

Archivboeden ..100 m Trinkwasserschutzgebiete ......0 m

Bodenertrag Schutzfunktion ..100 m Heilquellenschutzgebiete ......0 m

Palaeantologische Denkmale ..100 m Pot Grundwasserneubildung ......0 m

Geologische Besonderheiten ..100 m GrundwasserVerschmutzEmpf ......0 m

Rohstoffe ......0 m .

Landschaft und Erholung Luft und Klima

Forstschutzgebiete ..300 m Kaltlufthaushalt ......0 m

Waldfunktionen ..300 m Bioklima ......0 m

Wald ..300 m Luftbelastung ......0 m

Naturpark ......0 m .

Bedeutsame Landschaften ......0 m .

Unzerschnittene Raeume ......0 m .

Freizeiteinrichtungen ..300 m .

Kultur- und Sachgüter

Bodendenkmale Limes ..300 m .

Bodendenkmale ..100 m .

Baudenkmale Fernwirkung ..300 m .

Baudenkmale ..100 m .

Kulth Landschaftselemente ..100 m .
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2. Bestandsaufnahme

Restriktionen:
(erheblich betroffene Umweltkriterien mit starken rechtlichen Bindungen)

FFH-Gebiete
Wirkzone (1000): Betroffener Flächenanteil 9%
Rossert-Hainkopf-Dachsbau, Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbachtal

Naturschutzgebiete
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 1%
Dattenbachtal zwischen Kröftel und Vockenhausen

Rechtsverbindliche Kompensationsflächen
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 1%
Fließgewässer Neuanlage (abgeschlossen), Ufergehölz Neuanlage (abgeschlossen), Artenschutzmaßnahme (abgeschlossen),
Pflanzung Laubbäume (in Durchführung)

Biotope, potenziell geschützt nach BNatSchG u. HAGBNatSchG
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 11%
Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Bach, Graben Uferstrukturen gem. LP), Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG
(Stillgewässer gem. LP), Pot. geschützt gem. § 13 (1) HAGBNatSchG (Streuobstwiese mit Fettwiese, Fettweide gem. LP im
Außenbereich), Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Teiche gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Kleine bis
mittlere Mittelgebirgsbäche gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 13 (1) HAGBNatSchG (Streuobst gem. HBKSO10 im
Außenbereich), Pot. geschützt gem. § 13 (1) HAGBNatSchG (Streuobst gem. HBK06 im Außenbereich), Pot. geschützt gem. § 13
(1) HAGBNatSchG (Baumreihen und Alleen gem. HBK06), Pot. geschützt gem. § 30 (2) BNatSchG (Großröhricht, Großseggenried
gem. LP)

Hinweise auf geschützte Arten nach BNatSchG
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 1%
Haselmaus (FFH IV), Grauspecht (VRL I)Mittelspecht (VRL I)

Gewässer mit hoher Strukturgüte bzw. hoher biologischer Güte
Wirkzone (100): Betroffener Flächenanteil 12%
Klasse 3: mäßig verändert (Qualitätsziel freie Landschaft), gut (Qualitätsziel nach EU-WRRL)

Bannwald, Schutzwald, Erholungswald, Naturwaldreservat
Wirkzone (300): Betroffener Flächenanteil 17%
Eppstein

Konflikte:
(erheblich betroffene Umweltkriterien ohne starke rechtliche Bindungen)

Gebiete mit hoher Straßenlärmimmissionsbelastung
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 1% ( < 0,1 ha)
LNight (22-6 Uhr): >45-50 dB(A), LDEN (0-24 Uhr): >60-65 dB(A)

Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit (Bestand)
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 14%
Wohnbebauung

Umfeld: Gewerbe, Versorgung, Gefahrgut-, Regional-, Fernverkehr (Bestand)
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 1% ( < 0,1 ha)
Feuerwehr
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 13%
Landw. Hof, Feuerwehr, Landesstraße

Sonstige Landschaftsschutzgebiete
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 7%
Dattenbachtal zwischen Kröftel und Vockenhausen

Sonstige Biotope
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 26%
Besonders wertvoll (Gehölze trockener bis frischer Standorte gem. HBK06), Besonders wertvoll (Baumreihen gem. HBKSO10),
Besonders wertvoll (Ruderalflur gem. LP), Wertvoll (Kleingarten, Grabeland gem. LP), Besonders wertvoll (Gebüsch, Feldgehölz,
Baumgruppe gem. LP), Wertvoll (Fettwiese, Fettweide gem. LP)
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Biotopverbundsystem
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 20%
Fläche des Biotopverbundsystems

Altflächen
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,4 ha)
Altablagerung - nicht bewertet (Quelle: PVUVF; ehem. Müllplatz mit unbek. Einlagerungen - An der Embsmühle 2), ALTIS-Nr.
436.002.050-000.006
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 37%
UVF), ALTIS-Nr. 436.002.050-000.025, Altablagerung - nicht bewertet (Quelle: PVUVF; ehem. Müllplatz mit unbek. Einlagerungen -
An der Embsmühle 2), ALTIS-Nr. 436.002.050-000.006, UVF; illegale Ablagerungsstelle - Hallgarten), ALTIS-Nr. 436.002.050-
000.012

Potenzielle Hangrutschungsgefährdung
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 15%
mittel bis hoch (Metamorpher Schiefer, vernässt, Hangneigung 5° - <15°), mittel bis hoch (Metamorpher Schiefer, Hangneigung 15° -
<35°)

Böden mit extremen Standorteigenschaften
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 25%
stark grundnasse Böden (Gley aus Fluvialschluff mit Schiefer sowie Grauwacke (Paläozoikum)), stark grundnasse Böden mit pot.
Auendynamik (Auengley aus Auenton über tiefem Flusslehmkies mit Schiefer sowie Grauwacke (Paläozoikum))

Fließ- und Stillgewässer
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil 12%
Schwarzbach

Potenzielle Überschwemmungsflächen
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,4 ha)
Holozäner Auenbereich (Geol. Karte)

Trinkwasserschutzgebiete (Zonen III, IIIA, IIIB)
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,4 ha)
Schutzzone III (WSG Br. I-III Vockenhausen, u.a., Eppstein)

Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,4 ha)
sehr hoch (Flurabstand <= 2 m, Porenleiter unter Auen- oder Hochflutlehm)

Relevante Kaltlufteinzugsgebiete gem. Entwurf Klimaanalyse Hessen
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 55% (0,2 ha)
hohe Empfindlichkeit (geringe Volumenstromdichte > 30 - 60 m³ je m*s)

Wald mit besonderen Funktionen
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 17%
Wald mit Bodenschutzfunktion

Wald (Bestand)
Wirkzone (300 m): Betroffener Flächenanteil 40%
Laubwald, Mischwald

Naturpark
Planfläche: Betroffener Flächenanteil 100% (0,4 ha)
Taunus

Bodendenkmäler
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil < 1%
Technische Denkmäler

Baudenkmäler
Wirkzone (100 m): Betroffener Flächenanteil < 1%
Embsmühle
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3. Voraussichtliche Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf das Vorhaben
Bestehende Vorbelastungendurch Altflächen, Umfeld: Gewerbe, Versorgung, Gefahrgut-, Regional-, Fernverkehr
(Bestand), Gebiete mit hoher Straßenlärmimmissionsbelastung, Potenzielle Hangrutschungsgefährdung
(Wirkfaktoren: Bodenverunreinigungen, bei Unfällen Explosions-, Brand- und Vergiftungsrisiko,
Schadstoffimmissionen, Lärmimmissionen, elektromagnetische Felder, Wärmebelastung)

3.2 Auswirkungen durch das Vorhaben (Planfläche)
Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen mit Barrierewirkung
für Potenzielle Überschwemmungsflächen
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Überschwemmungsrisiko,
Vegetationsänderung, Rodung, Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

Flächen- und Funktionsverluste
für Naturpark
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung)

Flächen- und Funktionsverluste mit Zerschneidungs- und Barrierewirkung
für Relevante Kaltlufteinzugsgebiete gem. Entwurf Klimaanalyse Hessen
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Vegetationsänderung, Rodung)

Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen
für Trinkwasserschutzgebiete (Zonen III, IIIA, IIIB), Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des
Grundwassers
(Wirkfaktoren: Bebauung bzw. Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung, Rodung,
Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

3.3 Auswirkungen durch das Vorhaben (Wirkzone)
Funktionsbeeinträchtigung
für Gewässer mit hoher Strukturgüte bzw. hoher biologischer Güte, Fließ- und StillgewässerBebauung bzw.
Versiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Überschwemmungsrisiko, Gewässerausbau und -verlegung,
Vegetationsänderung, Rodung, Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen, Hinweise
auf geschützte Arten nach BNatSchG, Bannwald, Schutzwald, Erholungswald, Naturwaldreservat,
Bodendenkmäler, Wald mit besonderen Funktionen, Sonstige Landschaftsschutzgebiete, Baudenkmäler,
Naturschutzgebiete, Wald (Bestand), Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit (Bestand), Böden mit
extremen Standorteigenschaften, Biotope, potenziell geschützt nach BNatSchG u. HAGBNatSchG, Sonstige
Biotope, Rechtsverbindliche Kompensationsflächen, FFH-GebieteHinweise auf geschützte Arten nach BNatSchG,
Biotopverbundsystem
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Frankfurt, 06. April 2022 

 

Bauleitplanung der Stadt Eppstein 

Bebauungsplan V 104 „Hallgarten“ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Ihr Schreiben vom 02.03.2022 

Hier: Stellungnahme der Syna GmbH 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir beziehen uns auf Ihr o.g. Schreiben vom 02.03.2022 und nehmen wie folgt Stellung: 

 

Die Offenlegung des Bebauungsplanvorentwurfes V 104 „Hallgarten“ haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

Gegen Ihre Projektierung haben wir nichts vorzubringen, wenn unsere bestehenden oder geplanten Anlagen bei 

der weiteren Bearbeitung des Vorganges Berücksichtigung erfahren. 

 

Die Stromversorgung des Plangebietes kann voraussichtlich durch die bestehende Transformatorenstation an der 

Embsmühle erfolgen. Je nach Anschlusssituation wird in der Stichstraße (Öffentliche Straßenverkehrsflächen 

besonderer Zweckbestimmung) eine Verlegung von Versorgungskabeln notwendig. Je nach Lage des 

Hausanschlussraumes ist die Anbindung der Kindertagesstätte auch seitens der Straße „An der Embsmühle“ 

denkbar.  

 

Genauere Angaben hierzu können wir erst dann treffen, wenn uns exakte Werte für den Leistungsbedarf und 

konkrete Planungen vorliegen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass uns in allen Erschließungsstraßen und Verbindungswegen der notwendige Raum für 

die Einbringung der Versorgungskabel und der Straßenbeleuchtungsstützpunkte mit Betonfundament nach DIN 

1998 bereitzustellen ist. 

  

Planergruppe ROB 

Schulstraße 6 

65824 Schwalbach / Taunus 

Bitte bei Schriftverkehr folgende Adresse verwenden: 

 

Syna GmbH 

Ludwigshafener Straße 4 

65929 Frankfurt 

Planung Frankfurt 

Ansprechpartner:  

T:  

F:  

E:  

 

Syna GmbH  Ludwigshafener Straße 4  65929 Frankfurt am Main 





Von: TenneT Bauleitplanung
An: Jennifer Berz
Betreff: WG: Bauleitplanung der Stadt Eppstein; Bebauungsplan V 104 „Hallgarten“; hier: Frühzeitige Beteiligung der

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB
Datum: Montag, 7. März 2022 13:49:36
Anlagen: image002.png

02_textliche_festsetzungen_begruendung_umweltbericht_artenschutzrechtliche_potenzialbewertung.pdf
01_planzeichnung_4.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen zum oben genannten Vorgang hat ergeben, dass
in dem Bereich keine Anlagen der TenneT TSO GmbH vorhanden sind.
 
Belange unseres Unternehmens werden somit durch die geplante Maßnahme nicht berührt.
 
Da die Ausgleichsmaßnahmen noch nicht genau benannt sind, bitten wir Sie uns diese mitzuteilen,
wenn die genaue Lage und Art der Maßnahmen bekannt sind.
 
Vielen Dank für die Beteiligung an dieser Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen
 

Grid Field Operations Germany | Execution Transmission Lines | Area Execution Management &
Operation-Maintenance South
 
T
E

+49 (0) 921 50740 6115
bauleitplanung@tennet.eu

  
TenneT TSO GmbH
Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth
 

www.tennet.eu

Vorsitzende des Aufsichtsrats: Manon van Beek
Geschäftsführung: Tim Meyerjürgens; Maarten Abbenhuis; Arina Freitag
Sitz der Gesellschaft: Bayreuth AG Bayreuth: HRB 4923
 
Bitte denken Sie vor dem Ausdruck dieser E-mail an die Umwelt

 

Von: Jennifer Berz <berz@planergruppe-rob.de> 
Gesendet: Mittwoch, 2. März 2022 12:22
Cc: Nina Becker (nina.becker@eppstein.de) <nina.becker@eppstein.de>; Stefanie Horn
<Horn@planergruppe-rob.de>; Kyra Goerz <goerz@planergruppe-rob.de>
Betreff: Bauleitplanung der Stadt Eppstein; Bebauungsplan V 104 „Hallgarten“; hier: Frühzeitige
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB
 
Bauleitplanung der Stadt Eppstein
Bebauungsplan V 104 „Hallgarten“
hier: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4
(1) BauGB
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eppstein hat in ihrer Sitzung am 16.12.2021 die
Aufstellung des Bebauungsplans V 104 „Hallgarten“ beschlossen. In der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eppstein am 17.02.2022 ist der Beschluss zur frühzeitigen
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB gefasst worden. Mit der
Verfahrensdurchführung ist unser Büro beauftragt worden.



 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 (1) BauGB bitten wir Sie bezüglich Ihres Zuständigkeitsbereiches um Abgabe einer
Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung bis spätestens
 
Dienstag, den 12.04.2022
 
an unsere Büroanschrift.
 
Erfolgt Ihrerseits bis zu dem v. g. Datum keine Stellungnahme, geht die Stadt Eppstein von Ihrer
Zustimmung aus.
 
Die Planunterlagen stehen im Internet auf der Website der Planergruppe ROB www.planergruppe-
rob.de unter „Beteiligungsverfahren“ (https://planergruppe-rob.de/beteiligungsverfahren/) sowie auf
der Internetseite der Stadt Eppstein www.eppstein.de unter Rathaus > Aktuelles >
Bekanntmachungen (https://www.eppstein.de/de/rathaus/aktuelles/bekanntmachungen/) zum
Download bereit.
 
Auf Anfrage schicken wir Ihnen die Unterlagen gerne in Papierform zu.
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M.Sc.
Jennifer Berz

Planergruppe ROB GmbH
Architekten + Stadtplaner
Schulstraße 6
65824 Schwalbach / Ts.
Tel.     06196-50 85 63
Mobil  01520-1874019
Fax     06196-50 85 99
www.planergruppe-rob.de
Geschäftsführer: Stefanie Horn, Folkert Rüttinger, Patrick Ziegler
Sitz der Gesellschaft: 65824 Schwalbach, Schulstraße 6, Tel.: (0 61 96) 50 85 50
Handelsregister Amtsgericht Königstein HRB 2248

 
Die Informationen dieser E-mail sind vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt.
Jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Veränderung, Verteilung oder sonstige
in diesem Zusammenhang stehende Handlung ist untersagt und unter Umständen
ungesetzlich. Bitte löschen Sie die Nachricht umgehend und informieren Sie den
Absender, falls Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben.
 
Datenschutzhinweise: https://planergruppe-rob.de/kontakt/datenschutz/
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